




STABILITY

Hochqualitative Polypropylenplatte (weiß) 
oder aus recyceltem Polypropylen (grau), Ab-
messungen 1520x1170x32mm, in Wabenstruk-
tur mit verstärkten Eckpunkten und untersei-
tig angebrachtem Geotex til. 

Stability-Gravel Fix ist ein innovatives System 
zur Kies- und Splittstabilisierung. Es entsteht 
eine feste, jedoch wasserdurchlässige Ober-
f läche, welche ausgezeichnet begeh- und be-
fahrbar ist. An der Unterseite sind die Platten 
mit einem Geotex til versehen, dieses schränkt 
den Unkrautwuchs ein. Stability eignet sich für 
Kiese /Splitte mit einer max. Korngröße von 
16mm. Eine ca. 1 cm dicke Schicht auf den Plat-
ten sorgt dafür, dass diese unsichtbar bleiben. 
Die Wabenhöhe beträgt 32 mm, Trapezför-
mige Zellenwände von 0,8 mm (oben) ver-
laufend auf 1,4 mm (unten), garantieren die 
höchste ver tikale Wandstärke. Durch das 
Ultraschall-Schweißverfahren wird die seitliche 
Stärke gewehrleistet und somit der hervorra-
gende Einsatz auch bei schrägen Flächen ga-
rantier t.

DIE INNOVATIVE SPLITT- UND KIES-STABILISIERUNG

Auf- und Zufahrten

Parkplätze, Gartenwege

Spielplätze, Terrassen

Fahrradwege

Dach- und Gartenf lächen

Friedhöfe

1,40

0,80

5

�}�� hervorragend begeh- und befahrbar

�}�� einfache Verlegung

�}�� für Steigungen geeignet

�}�� 100% Wasserdurchlässig

�}�� kein Unkrautbewuchs

�}�� Frost- und UV-beständig

�}�� gefüllt belastbar bis zu 300 t / m²

verstärkte Eckpunkte
trapezförmige Zellwände

1520 mm

1170 mm

32 mm
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MAUERSTEINE GESPALTEN
Durch die Verwendung von Mauersteinen sind elegante und formschöne Mauern aus Kalksteinen realisierbar. Die Steine 
sind gerichtet und durch die gleichen Schichthöhen (7,5 cm; 15 cm; 22,5 cm) miteinander kombinierbar und äußerst schnell 
und einfach zu verbauen, auch als freistehende Mauer. 

Das exklusive Trockenmauerwerk für unzählige Ge-
staltungsmöglichkeiten und Anwendungen „auch 
zum Verkleben“ geeignet.

Einbandtiefe ca. 22 cm
Länge frei ca. 25 - 63 cm
Höhe 7,5 cm; 15 cm; 22,5 cm
1 Tonne ≈ ca. 1,8 m2

1 Palette ≈ ca 2-3 m2

Mischverhältnis
für Mauerwerk mit versetzten Fugen:

7,5 cm = 15%
15 cm = 45%
22,5 cm = 40%

Unterschiedliche Schichtwechsel möglich, da alle 
Höhen miteinander kombinierbar sind.
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BÖSCHUNGSSTEINE GESPALTEN
Diese formschönen Böschungssteine verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. 
Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide.

Produkteigenschaften:

Zugerichtete Quadersteine, Vorderansicht, seitlich 
und Rückseite gespalten. Frostbeständiges Material 
(gemäß DIN EN 12371)

Richtwerte zur Bedarfsermittlung (ohne Gewähr):

Böschungssteine gespalten
Größe 50-80 cm x 30-40 cm x 30 cm = ca. 0,9 t / m²
Größe 80-120 cm x 30-40 cm x 30 cm = ca. 0,9 t / m²
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FINDLINGE

Findlinge sind wohltuende Blickfänge im Garten- und Landschaftsbau. Jeder Gestaltungsstein ist ein Unikat.

FELSEN, SOLITÄRSTEINE,  BASALTKUGELN
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BAUMSUBSTRATE

Straßen, Gehwege, Parkplätze, Fußgängerzonen, Espla-
naden, versiegelte Hoff lächen und andere Einrichtungen 
haben baulich oft Vorrang. Für eine ausreichende Wur-
zelausbildung der Bäume fehlt meist der Platz. Durch den 
Einsatz der RB Substrate schaffen Sie gezielt optimale Ve-
getationsschichten, die natürlich auch den bautechnischen 
Notwendigkeiten gerecht werden.  RB Substrate bestehen 
aus natürlichen Rohstoffen, es sind keine Recycling Mate-
riealien enthalten. Laufende Qualitätskontrollen durch ein 
unabhängiges Bodeninstitut stellen nachweislich die opti-
male Eignung der RB Substrate sicher.

NACHHALTIG,  SINNVOLL UND ZEITGEMÄSS

RB Substrat 1 (nicht überbaubar)

Das RB Substrat 1 ist für tiefe und offene Pf lanzgruben, 
Baumgräben parallel zu Straßen oder Gehwegen und 
für Bauminseln konzipier t. Durch den hohen Sand- und-
Steinanteil bleibt es dauerhaft strukturstabil und gegen 
verkehrsbedingte Erschütterungen relativ unempf indlich. 
Selbst bei einer tiefgründigen Verwendung von über 150 
cm kann durch das RB Substrat 1 für die Bäume dauerhaft 
ein luftdurchlässiger und durchwurzelbarer Raum geschaf-
fen werden.

RB Substrat 2 (überbaubar)

Selbst in der modernen Bautechnik, im Tief- und Straßen-
bau ist noch kaum bekannt, dass der gezielte Einsatz von 
Substraten sowohl allen ziviltechnischen Anforderungen als 
auch den Bäumen gerecht wird. Durch den Einsatz von 
RB Substrat 2 können unter Verkehrsf lächen, Straßen und 
Parkplätzen zusätzlich durchwurzelbare Räume geschaffen 
werden.  Das überbaubare RB Substrat 2 besteht vorwie-
gend aus mineralischen, hoch stabilen Gerüstbaustoffen 
sowie porösen, luft- und wasserspeichernden und boden-
biologisch aktiven Zuschlagsstoffen. Um die Qualität des 
Endergebnisses zu sichern, ist bei der Verarbeitung des RB 
Substrats 2 auf eine dynamische Verdichtung zu verzichten, 
eine statische Verdichtung ist ausreichend.

Kontakt:
RB Substrat GmbH

Tel.: +43 (0) 76 72 / 92 9 36
Tel.: +43 (0) 76 62 / 83 710

www.substrat .at
off ice@blumenhaus.at

off ice@roither.at
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ZUBEHÖR

Splittfolie

Die Splittfolie besteht aus Polypropylen (ca. 110 g/m²). 
Durch die hochwertige Verarbeitung dämmt die Splittfolie 
das ungewollte Wurzelwachstum der Unkräuter ein. Die 
Splittfolie ist problemlos zu verarbeiten - einfach zuschnei-
den, auslegen bzw. platzieren. 

Ist die Splittfolie erst einmal mit einer Lage Splitt, Kies, Ab-
deckmaterial oder ähnlichem bedeckt worden, bietet sie 
eine Haltbarkeit von mehreren Jahren. Die Splittfolie ist 
DIE umweltfreundliche Ar t der vorbeugenden Unkrautbe-
kämpfung!  Sie verhinder t, das sich der Splitt oder Kiesbe-
lag mit der Erde bzw. dem Unterbau vermischt.

SPLITTFOLIE UND R ANDBEGRENZUNG

Randbegrenzung

Die Randbegrenzungsleisten aus 1,6mm dickem galva-
nisch verzinktem Stahl ist sehr vielseitig verwendbar. Sie 
kann bei verschiedenen Bodenbeschaffenheiten und für 
unterschiedliche Einsatzbereiche eingesetzt werden – für 
Blumenbeete, Auffahr ten und Gartenwege oder als Einfas-
sung für die Stability-Platten. Und aufgrund der Stärke und 
der Beschaffenheit des Stahls kann die Randleiste einfach 
gebogen werden, dass sich die Einfassung jeder gewünsch-
ten Ecke oder Kurve anpasst. Jedes 1 Meter lange Teilstück 
ist mit einem einzigar tigen patentier ten Verbindungssys-
tem ausgestattet, wodurch das wiederholte Entfernen und 
Wiederverwenden der Teilstücke ermöglicht wird.
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VERPACKUNGSEINHEITEN

BIG-BAG VERPACKUNG

Für Zierkiese, Ziersteine
Abfüllung verschiedenster Gesteinsgrößen (Kies- 
und Splittmaterialien) in Big Bags (ca. 1.200 bis 
1.400 kg pro Stück) möglich.

GITTERKORB VERPACKUNG

Zierkiese, Ziersteine, Findlinge
Wir können auch Zierkiese, handverlesene Ziersteine und Findlinge in
Gitterkörben (ca. 1.100 bis 1.300 kg pro Stück) inkl. Palette anbieten. Sie 
eignen sich hervorragend für Lagerung und Verkauf.

Zierkiese, Ziersteine, FindlingeZierkiese, Ziersteine, Findlinge
Wir können auch Zierkiese, handverlesene Ziersteine und Findlinge inWir können auch Zierkiese, handverlesene Ziersteine und Findlinge in
Gitterkörben (ca. 1.100 bis 1.300 kg pro Stück) inkl. Palette anbieten. Sie Gitterkörben (ca. 1.100 bis 1.300 kg pro Stück) inkl. Palette anbieten. Sie 
eignen sich hervorragend für Lagerung und Verkauf.eignen sich hervorragend für Lagerung und Verkauf.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen
WEISSENBACHER KIES, SPLITT, SAND, SCHOTTER, STEIN

§ 1 - Lieferungen erfolgen nur auf Grund der nachstehenden Lieferbedingungen, die 
durch Auftragserteilung vollinhaltlich anerkannt gelten und für Lieferer und Besteller 
verbindlich sind. Sie gelten auch für alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Nach-
lieferungen, Abweichungen bzw. Ergänzungen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. Einkaufsbedin-
gungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, selbst dann nicht, wenn in diesen die 
Gültigkeit derselben als ausdrückliche Bedingung genannt wird.

§ 2 - Gegenstand der Lieferung sind Sand-, Kies- und Splittmaterialien. Bei Bestellung 
und Lieferung von ÖNORM-gemäßen Sand-, Kies- und Splittmaterialien garantieren wir, 
dass diese die in der Norm angegebenen Eigenschaften haben. Erfolgt am Lieferschein 
keine Bezeichnung nach ÖNORM, so handelt es sich um nicht ÖNORM-gemäßes Ma-
terial.

§ 3 - Mündlich vereinbarte Liefertermine bzw. Lieferfristen sind freibleibend. Wir sind 
erst dann im Verzug, wenn uns schriftlich eine 24-stündige Nachfrist gesetzt wurde. 
Für Schäden infolge Termin- bzw. Fristüberschreitung haften wir nur im Falle grober 
Fahrlässigkeit.

§ 4 - Für jeden einzelnen Auftrag oder Abruf bleibt die Vereinbarung der Lieferfrist 
vorbehalten. Im Falle höherer Gewalt geht die Überschreitung der Lieferfrist zu Lasten 
des Bestellers. In diesem Fall sind Schadenersatzansprüche für verzögerte Lieferungen 
ausgeschlossen.

§ 5 - Die den Lieferschein unterzeichnenden Personen gelten uns gegenüber als zur 
Abnahme und zur Bestellung bevollmächtigt. Liegt eine solche Bevollmächtigung nicht 
vor, haftet der Unterzeichner des Lieferscheines persönlich. Die Aufzeichnungen des 
Lieferscheines sind auch dann maßgebend, wenn infolge Abwesenheit des Bestellers, 
seines Bevollmächtigten oder einer seiner Leute der Lieferschein nicht unterfertigt wird.

§ 6 - Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers; dies gilt auch dann, wenn die Trans-
portkosten im Preis inbegriffen sind, ferner unabhängig davon, von wem der Transport 
durchgeführt wird, es sei denn, der Lieferer hat die Auswahl des Transporteurs nicht mit 
der erforderlichen Sorgfalt getroffen. Stehzeiten des Fuhrwerkes oder Waggonstandzei-
ten, die durch Verzögerungen entstehen, welche der Besteller zu verantworten hat, gehen 
zu Lasten des Bestellers.

§ 7 - Bei Lieferung durch unsere Fahrzeuge müssen diese auf guter und ausreichend 
befestigter Straße an die Übergabestelle heranfahren können. Die Entladung muss un-
verzüglich bei Ankunft auf der Baustelle möglich sein. Wir fahren von der öffentlichen 
Straße an die Entladestelle nur unter der Voraussetzung und unter ausdrücklicher Zu-
sicherung des Bestellers, dass diese Strecke für das Befahren durch unsere Fahrzeuge 
geeignet ist. Von der Zufahrt ausgehende Gefahren und Zufälle sind vom Besteller zu 
vertreten.

§ 8 - Der Besteller hat die von uns angelieferten Materialien vor Verwendung/Verarbei-
tung zu prüfen und uns bei sonstigem Verlust von Gewährleistungs- und Schadenersatz-
ansprüchen von allfälligen Mängeln unverzüglich zu verständigen. Ein Mangel liegt nicht 
vor, wenn die gelieferte Ware der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten 
Zweck nicht geeignet ist. Bei behebbaren Mängeln steht es dem Lieferanten frei, entwe-
der eine angemessene Minderung des Entgelts oder die Verbesserung oder den Nachtrag 
des Fehlenden zu erfüllen.

§ 9 - Für von uns verschuldete Schäden haften wir nur im Falle der groben Fahrläs-
sigkeit oder des Vorsatzes. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Ersatz von Schäden, die 
auf eine mangelhafte oder verspätete Lieferung zurückzuführen sind, ausgeschlossen.

§ 10 - Die Preise gelten grundsätzlich ab Werk. Die Preisstellung erfolgt auf Grund der 
am Tag der Anbotserstellung geltenden Kostenbestandteile. Sollten sich diese ändern, 
dann ändern sich verhältnismäßig auch die Preise. Die Preisangabe gilt für die im Lie-
ferschein angeführte Maß- oder Gewichtseinheit.

§ 11 - Die für die Lieferung zu entrichtenden Entgelte sind an dem der Auslieferung 
folgenden Tag zur Zahlung fällig. Von uns gewährte Skonti sind den Fakturen zu entneh-
men. Skontofristen verstehen sich ab Fakturendatum. Skonti dürfen nur dann abgezogen 
werden, wenn nicht andere Forderungen aus Lieferungen oder Verbindlichkeiten aus 
Wechseln offen sind. Bei Überschreitung des in der Faktura angegebenen Nettozah-
lungszieles werden Verzugszinsen ab dem Tag der Lieferung von 4% über der jeweiligen 
Bankrate, mindestens aber 12% p.a. in Anrechnung gebracht. Bei Zahlungsverzug hat 
der Besteller auch die Kosten außergerichtlicher Mahnung zu ersetzen. Für die Verrech-
nung gelten die Maße und Gewichte laut Lieferschein.

§ 12 - Soweit wir zahlungshalber Wechsel oder Scheck entgegengenommen haben, 
sind wir bei Änderung der Bonität, bei Zahlungsstockungen oder Änderungen der für 
die Hinnahme des Wechsels maßgeblichen Umstände berechtigt, unter Beibehaltung 
der Innehabung des Wechsels, unsere Forderung vor Fälligkeit des Wechsels aus dem 
Grundgeschäft geltend zu machen. Ist zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Wechsels kein 
vollstreckbarer Titel aus dem Grundgeschäft in unseren Händen, sind wir berechtigt, 
daneben unsere Forderung aus dem Wechsel geltend zu machen. Die Aufrechnung von 
Ansprüchen ist unzulässig.

§ 13 - Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen mit 
der Lieferung im Zusammenhang stehenden Forderungen unser Eigentum. Wird die 
Ware verarbeitet oder mit anderen Gegenständen verbunden, sind wir Miteigentümer 
an der neuen Sache in Höhe des Anteils, der sich aus dem Wert der verarbeiteten Vor-
behaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzugeben, solange er mit der Zahlung nicht in 
Verzug ist. Mit unseren Waren hergestellte Bauwerke dürfen erst nach vollständiger Zah-
lung unserer Forderungen übergeben werden. Der Käufer tritt bereits jetzt - ohne dass es 
noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf - die ihm aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer entstehenden Ansprüche zur Tilgung aller 
unserer Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes 
unserer Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermengung. Werden unsere Waren oder die daraus hergestellten Sachen wesentliche 
Bestandteile des Grundstückes eines Dritten, so tritt der Käufer schon jetzt seine dafür 
erworbenen Forderungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können, mit allen 
Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes unserer Materiallieferung.

§ 14 - Soweit von uns gefordert, hat der in Verzug geratene Käufer die  Abtretung sei-
nen Schuldnern anzuzeigen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine 
Schuldner erforderlichen Auskünfte zu geben und die dazu notwendigen Unterlagen 
auszuhändigen. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren darf der Käufer weder 
verpfänden noch sicherungshalber übereignen. Bei etwaigen Pfändungen oder sonstiger 
Inanspruchnahme durch dritte Personen, ist der Käufer verhalten, unser Eigentumsrecht 
geltend zu machen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender 
Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung. Etwaige 
Kosten von Interventionen trägt der Auftraggeber. Bei Zahlung durch den Debitor-Zessus 
sind wir berechtigt, die uns entstandenen Kosten der Einforderung vom Besteller zu for-
dern. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Fakturenwert der gelieferten 
Ware begrenzt.

§ 15 - Die Nichteinhaltung des Zahlungszieles berechtigt uns, den vollen Listenpreis 
bzw. gewährte Nachlässe nachzuverrechnen. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles 
werden alle uns gegen den Auftraggeber zustehenden Forderungen, insbesondere auch 
gestundete, fällig. Der Verkäufer ist in diesem Fall berechtigt, von den Lieferverpflich-
tungen zurückzutreten.

§ 16 - Für alle Lieferungen und Zahlungen gilt als Erfüllungsort unser Geschäftssitz, und 
zwar auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. 
Für alle sich zwischen uns und dem Besteller ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich 
zuständige Gericht an unserem Sitz zuständig, wobei wir uns vorbehalten, unsere Rechte 
auch bei jedem anderen örtlich und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens 
über den Internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen. Für Verbrauchergeschäfte im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten vorstehende Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen mit der Einschränkung, dass Schadenersatz- bzw. Gewährleistungsausschlüsse 
oder die Gerichtsstandsvereinbarung nur gelten, soweit sie für Verbrauchergeschäfte 
zulässig sind.
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